
POPPENREUT & DORN
DAS 27-LOCH-GOLFPARADIES
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Sekretariat

Golf- und Landclub Bayerwald e.V. 
Poppenreut & Dorn 
Frauenwaldstr. 2, D-94065 Waldkirchen
Tel. + 49 (0)8581/1040
Fax + 49 (0)8581/2386
info@gc-bayerwald.de, www.gc-bayerwald.de

GOLF & LANDCLUB
BAYERWALD
POPPENREUT

geburtstag taufe familienfest

stammtisch trauerfeier grillfeier
biergarten festessen party
erstkommunion kinderspielplatz

hoffest fasching hochzeit

sektempfang firmung firmen-

jubiläum weihnachtsfeier
erfrischung kuchen

...da wo der Gast
noch König ist!

Gasthaus-Pension
Familie Schmöller

Poppenreut 12
94118 Jandelsbrunn

Telefon 08581/9647-0



PLATZREGELN
1. Ausgrenzen (Regel 27-1)

sind durch weiße Pfosten/Linien gekennzeichnet. Ein Ball, der die 
öffentliche Straße an den Löchern 9, 12/13, 18, die zu Aus erklärt 
worden ist, kreuzt und jenseits dieser Straße zur Ruhe kommt, ist 
im Aus, auch wenn er auf dem anderen Teil des Platzes liegt.
Das eingezäunte Privatgrundstück zwischen Bahn 6 und 7 zählt als 
„Aus“. (Betreten verboten)

2. Wasserhindernisse (Regel 26)
Wasserhindernisse: gelbe Pfähle/Linien
Seitliche Wasserhindernisse: rote Pfähle/Linien

3. Behördlich schützenswerte Landschaften, Spiele nicht gestattet
Das Wasserhindernis an Loch 18, gekennzeichnet durch gelbe Pfosten
mit grüner Kappe ist ein Biotop. Ist ein Ball darin bzw. liegen berech-
tigte Anzeichen dafür vor, dass ein Ball darin verloren ist, so muss
der Spieler nach Regel 26-1 verfahren und zieht sich einen Strafschlag
zu. Es gilt Musterplatzregel 1.II(b) der Offiziellen Golfregeln.

4. Boden in Ausbesserung (Regel 25-1)
– sind durch blaue Pfosten/Linien gekennzeichnete Flächen
– sind alle offenen, mit Kies gefüllten Drainagestellen
Es muss Erleichterung in Anspruch genommen werden!

5. Hemmnisse (Regel 24)
Steine im Bunker sind bewegliche Hemmnisse. Es gilt Regel 24-1.

6. Schutz junger Bäume
Behindert ein junger Baum, der angepflockt ist, die Standposition 
oder den Raum des beabsichtigten Schwungs, so muss der Ball straf
los aufgenommen und in Übereinstimmung mit dem in Regel 24-2.b 
vorgeschriebenen Verfahren fallen gelassen werden. Der so aufge-
nommene Ball darf gereinigt werden

7. Freileitungen
Trifft ein Ball die Freileitungen/-masten, so muss der Spieler den 
Schlag ignorieren, den Ball aufgeben und einen anderen Ball in 
Übereinstimmung mit Regel 20-5 so nahe wie möglich der Stelle 
spielen, wo der ursprüngliche Ball zuletzt gespielt worden war
(vgl. Dec33-8/13).

8. Bestandteile des Platzes
sind die Mauer und der Brunnen an Loch 6.

Bei Verstoß gegen eine Platzregel:
Lochspiel: Lochverlust  Zählspiel: 2 Strafschläge

Zusätzliche Hinweise

Entfernungsmarkierungen
Pfähle mit zwei weißen Ringen = 150 m bis Anfang Grün
Pfähle mit einem weißen Ring = 100 m bis Anfang Grün

Biotope dürfen nicht betreten werden! Verstöße können mit 
Platzverweis und Turniersperre geahndet werden!
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